
Wahlausschuss (12 Abgeordnete)

50 Prozent der Richter beider Senate

wählt jeweils mit einer 2/3 Mehrheit

50 Prozent der Richter beider Senate

wählt jeweils mit einer 2/3 Mehrheit

Normenkontrolle

Verfassungsbeschwerden

Streitigkeiten zwischen
Bund und Ländern

Streitigkeiten zwischen 
Verfassungsorganen 

Parteiverbot

Wahlprüfung1. Senat 2. Senat

Die Amtszeit der Richterinnen und Richter beträgt je zwölf Jahre.                                       Eine Wiederwahl ist ausgeschlossen.

Jeder kann die Einhaltung der Grundrechte beim Bundesverfassungsgericht prüfen lassen. Die Entscheidungen des Verfassungsorgans sind verbindlich.
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